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An die 

Stadt Lehrte 
-Ordnungsamt- 
Postfach 12 40 
31252 Lehrte 

 A n z e i g e  ü b e r  
die Überlassung von Schusswaffen 

 
 

����  B i t t e  b e a c h t e n  S i e  z u n ä c h s t  d i e  H i n w e i s e  a u f  d e r  R ü c k s e i t e  ����  

Ich habe die unten aufgeführte/n Schusswaffe/n überlassen und bitte um Austragung aus der beigefügten WBK*  
(und ggf. EFP**) 
 
WBK*-Nr.:      EFP**-Nr.: 

 

----  Bitte tragen Sie hier Ihre persönlichen Daten ein: 
Name, Vorname: Geburtsname: 

Straße, Hausnummer: 

Plz, Ort: 

Geburtsdatum: Geburtsort: 

 

----  Bitte geben Sie hier die Waffendaten ein: 

Art der Schusswaffe: Kaliber: Hersteller: Waffennummer: 
    

    

    

 

----  Bitte tragen Sie hier ein, an wen Sie die Waffe/n überlassen haben: 
o Privat (Angaben zum Händler auf der Rückseite)  

 
Name, Vorname: 

 

Straße, Hausnummer: 
 

Datum der Überlassung 
 

Plz, Ort: 
 

 

 Geburtsdatum:                                                 Geburtsort: 
  

 

----  Die oben genannte Person hat wie folgt ihre Berechtigung zum Erwerb nachgewiesen: 

o Jahresjagdschein ausgestellt von 

 gültig bis: 

 

o Waffenbesitzkarte 
 

Nummer:  
 

 

ausgestellt von: 
 

 
 

Erwerbsberechtigung gültig bis: 

             

B 

A

C 



 

* WBK = Waffenbesitzkarte   ** EFP = Europäischer Feuerwaffenpass 

 

 

o Händler 
 

 

Firma: 
   

Straße, Hausnummer: 
 

Datum der Überlassung 
 

Plz, Ort: 
 

 

 
 

Datum Unterschrift 

 

 

 
Hinweise: 

 
 
 

Wenn Sie eine Waffe an einen Berechtigten überlassen haben, sind Sie verpflichtet diese Überlas-
sung unter Vorlage Ihrer WBK* innerhalb von zwei Wochen bei Ihrer zuständigen Behörde 
anzuzeigen. Falls die überlassene Waffe auch in einem EFP** eingetragen ist, ist dieser ebenfalls 
beizufügen. 

 
Zur Vermeidung von Verzögerungen bei der Bearbeitung Ihres Antrages geben Sie bitte 
bei A Ihre vollständigen persönlichen Daten an. 
bei B die vollständigen Daten der Schusswaffe, insbesondere die Herstellungsnummer (alle Buchstaben 

und Ziffern), an. Bei Langwaffen mit unterschiedlichen Kalibern (z.B. Büchsflinte, Drilling) sind al-
le Kaliber anzugeben. Zur Sicherheit der Angaben verwenden Sie bitte die Daten, die auf der 
Schusswaffe eingestanzt sind. 

bei C unbedingt den genauen Namen und die genaue Anschrift des Erwerbers an und ob es sich um einen 
Händler oder eine Privatperson handelt. Im Falle einer Privatperson, sind neben den persönlichen 
Daten (einschließlich Geburtsdatum und –Ort) auch anzugeben, aufgrund welcher Berechtigung 
die Waffe/n erworben wurde/n. Unvollständige und unrichtige Angaben können die Einleitung ei-
nes Bußgeldverfahrens zur Folge habe. 

   D Haben Sie an das Datum der Antragstellung und Ihre Unterschrift gedacht? 
 
 
 

 

Nutzen Sie den Postweg!  
• Schicken Sie Ihre Unterlagen mit der Post. Sie ersparen sich dadurch Wartezeiten hier im 

Amt. 
• Achten Sie bitte auf die gültigen Portokosten.  

 
Die zur erhebende Verwaltungsgebühr können Sie 
• nach Erhalt der Erlaubnis überweisen.  
• im Bürgeramt der Stadt Lehrte in bar einzahlen, sofern Sie Ihre Erlaubnis persönlich abholen. 
 
So können Sie uns erreichen: 
Besuchszeiten 
 

• jeweils Montag und Donnerstag 
• 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
  14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 

• Sie können telefonisch auch Ihren individuel-
len Besuchstermin vereinbaren.  

Dienstgebäude: Rathausplatz 1 
+ Zimmer 3 
� 05132/505-207 
� 05132/505-170 
Bankverbindung: 
Kto.-Nr. 100 000 001 6 bei der 
Sparkasse Hannover  
(BLZ 250 501 80) 
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